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Betrifft 
 

Slackline-Angebot in der öffentlichen Grünfläche an der Bezirkssportanlage Ost 
- Planungs- und Baubeschluss - 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

12.05.2015 Bezirksvertretung Münster-Mitte Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 

1. In der öffentlichen Grünfläche an der Bezirkssportanlage Ost wird nach dem Plan G239/1 
des Amtes für Grünflächen und Umweltschutz ein Slackline-Angebot eingerichtet. 
 

2. Die benötigten Finanzmittel für die Maßnahme werden von der Bezirksvertretung Müns-
ter-Mitte aus den freien Mitteln der Bezirksvertretung zur Verfügung gestellt. 
 

3. Der Antrag lfd. Nr. A-M/0005/2015 der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-
Mitte ist hiermit erledigt. 

 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten für die o.g. Maßnahme betragen ca. 1.500 €. 
Die Folgekosten für die Pflege und Unterhaltung beträgt ca. 150 € / Jahr. 
 
Die erforderlichen Mittel für die Durchführung der Sachentscheidung stehen im Teilergebnis- und 
Teilfinanzplan nachstehender Produktgruppe wie folgt zur Verfügung: 
 

Teilergebnisplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 1301     

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 

2015 150,--  

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibung 2015 225,--  

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0209/2015 

Auskunft erteilt: 

Herr Hoffmann 
Ruf: 

492-6732 

E-Mail: 

HoffmannJoerg@stadt-muenster.de  
Datum: 

20.04.2015 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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Teilfinanzplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen    

Investitionsmaßnah-
me 

7100 San. Von SP; Mitte    

Auszahlungen   2015 1.500,--  

Summe aller Auszahlungen / Saldo 1.500,--  

 
 
Begründung: 
 
Mit der Anregung Nr. 00157-2014 gem. § 24 der GO NRW wurde im Oktober letzten Jahres vorge-
schlagen, ein Slackline-Angebot im Bereich des Spielplatzes am Kanal an der Schillerstraße zu 
erstellen. Aufgrund des Ausbaus des Dortmund-Ems-Kanals im Innenstadtgebiet von Münster 
konnte der Anregung nicht gefolgt werden, da zahlreiche Flächen entlang des Kanals für die Bau-
maßnahme benötigt werden. 
Die SPD-Fraktion greift diese Anregung nochmals auf und bittet die Verwaltung zu prüfen, ob ge-
eignete Standorte für ein Slackline-Angebot in der Nähe des westlichen Ufers des Dortmund-Ems-
Kanals im Bereich zwischen der Brücke an der Wolbecker Straße und dem Guten Hirten zur Ver-
fügung stehen. 
 
Slackline ist seit Jahren ein beliebter Freizeitsport, der auch in Münster an zahlreichen Orten be-
trieben wird. Die Stadt Münster hat daher an verschiedenen Standorten Slackline-Anlagen errichtet 
und möchte diese Freizeitaktivität auch weiterhin fördern. Die Slackline-Anlagen sollen dabei den 
vorhandenen Baumbestand in der Stadt schützen, da meistens immer noch Bäume als Pfosten für 
die Slackline dienen. Durch unsachgemäße Anbringung der Slackline an Bäumen werden diese 
geschädigt und in ihrem Wachstum gestört. 
 
Das Amt für Grünflächen und Umweltschutz empfiehlt, ein Slackline-Angebot in der öffentlichen 
Grünfläche an der Bezirkssportanlage Ost zu errichten (siehe Lageplan). Dort ist im Bereich des 
Spielplatzes am Mauritz-Lindenweg eine geeignete Rasenfläche vorhanden. Die Slackline-Anlage 
wird aus drei Pfosten, die in unterschiedlichen Abständen zueinander stehen, hergestellt, um ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade anbieten zu können. 
Aufgrund der sehr feuchten und plastischen Bodenbeschaffenheit werden die Pfosten der Slack-
line-Anlage aus Stahl gefertigt. Diese werden mit entsprechenden Betonfundamenten im Boden 
eingelassen. 
 
Die Umsetzung der Maßnahme kann voraussichtlich im 3. Quartal 2015 erfolgen. 
 
i.V. 
gez. 
 
Thomas Paal 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
Plan G 239/1 ÖG Bezirkssportanlage Ost - Slackline 
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